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Dienstvereinbarungzur Fort- und Weiterbildung der Beschäftigten
der Universität Dortmund
-----------------------------------------------------------------

Der Kanzler und der Personalrat der nichtwissenschaftlichen

Beschäftigtenschließen zur Förderung der gesetzlich vorgesehenen

Weiterbildung (§ 3 Abs. 3, S. 2 WissHG) gern. § 72, 4 Ziffer 17

i.V.m. § 70 LPVG die nachstehende Dienstvereinbarung.

Ziel der Dienstvereinbarung ist es, den Beschäftigten die Mög-

lichkeit zu bieten, ihr Wissen und ihre Fähigkeiten gemäß den

wissenschaftlichen, technischen, wirtschaftlichen und gesell-

schaftlichen Erfordernissen und deren Entwicklung ~u erweitern

und die berufliche Benachteiligung der weiblichen Beschäftigten
abzubauen.

§ 1

Personeller Geltungsbereich

Diese Vereinbarung gilt für die nichtwissenschaftlichen Beschäf-

tigten der Universität Dortmund, soweit sie Beschäftigte i.S.

des Landespersonalvertretungsgesetzes sind.

§ 2

Sachlicher .Geltungsbereich
. ,

(1) Diese Vereinbarung regelt solche Fort- und Weiterbildungs-

maßnahmen, die

a) zur Erhaltung und zur Verbesserung der Eignung für den

derzeitigen Arbeitsplatz führen;

b) für eine andere und/oder höherwertige Tätigkeit quali-

fizieren;

c) die Beschäftigten zur Wahrnehmung ihrer Rechte und

Pflichten in der Selbstverwaltung der Universität Dort-

mund und in der Personalvertretung befähigen.
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(2) Zeiten der Teilnahme an Fort- und Weiterbildungs maßnahmen

der Universität Dortmund gelten als Arbeitszeit, soweit sie

in die Dienstzeit fallen. Soweit sie nicht in die Dienstzeit

fallen, können sie ausnahmsweise auf die Arbeitszeit ange-

rechnet werden, wenn ein besonderes dienstliches Interesse

an der Teilnahme besteht.

Das Recht auf Freistellung nach dem Arbeitnehmerweiterbil-

dungsgesetz sowie die Möglichkeit zur Teilnahme an Weiter-

bildungsveranstaltungen außerhalb des Fort- und Weiterbil-

dungsprogramms der Universität Dortmund werden hiervon nicht

berührt.

§ 3

Weiterbildungsprogramm

Die Universität Dortmund schafft die für die Fort- und Weiter-

bildungsveranstaltungen erforderlichen Voraussetzungen und be-

teiligt den Personalrat an der Programmgestaltung. Dabei sind

die Belange der verschiedenen Beschäftigtengruppen in ange-

messenem Umfang zu berücksichtigen. Die Dienststelle gibt ins-

besondere der Frauenbeauftragten Gelegenheit zur Mitwirkung an

der Programmgestaltung. Lehrangebote der Universität sowie außer-

universitärer Einrichtungen können vorbehaltlich der Zustimmung

der Veranstalter in das- Fort- und Weiterbildungsprogramm einbe-
- \

zogen werden.

Das jährliche Fort- und Weiterbildungsprogramm wird den Beschäf-

tigten in geeigneter Weise bekanntgegeben.

§ 4

Antragsverfahren

(1) Anträge auf Teilnahme an Fort- und Weiterbildungsveranstal-

tungen der Universität Dortmund sind auf dem Dienstweg an

den Kanzler zu richten.
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(2) Die Zulassung wird erteilt, wenn dienstliche Belange oder

die Kapazität der Fort- bzw. Weiterbildungsveranstaltung

nicht entgegenstehen und ggf. besondere Teilnahmevoraus-

setzungen erfüllt sind.

(3) Soll die Teilnahme versagt oder eine Auswahl getroffen werden,

wird die Angelegenheit dem Personalrat rechtzeitig zur Mit-

bestimmung vorgelegt.

§ 5

Nachweis über die Teilnahme

(1) Über die Teilnahme an einer Weiterbildungsmaßna~me wird ein

Nachweis ausgestellt, der auf Antrag der Bechäftigten zu

den Personalakten genommen wird.

(2) Die Universität Dortmund wird sich bemühen, die Beschäftigten,

die an Weiterbildupgsmaßnahmen teilgenommen haben, so einzu-

setzen, daß sie ihre erweiterten beruflichen Kenntnisse ver-

werten können.

§ 6

Inkrafttreten und Kündigung

(1) Die Dienstvereinbarung tritt am 01.04.1990 in Kraft.

(2) Diese Dienstvereinbarung kann nach den gesetzlichen Regelungen

gekündigt werden.

Dortmund, den 'J.~~ 4'1'1tl

Der Kanzler
der Universität Dortmund

Dr. Anderbrügge

Der Vorsitzende
des Personalrates der

nichtwissenschaftlichen Beschäftigten
Junghans


